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Heute wurde das Urteil des Administrativen Gerichts des High Court of Justice, Queen`s Bench Division veröffentlicht zu der Anrufung der Kibris Turk Hava Yollari (eine Fluggesellschaft,  die in der Türkei registriert ist) und CTA Holidays (eine Tourismus-Gesellschaft, die in Grossbritannien registriert ist),  die gegen das Urteil des Secretary of State for Transport (Verkehrsminister von Großbritannien), für die nicht erteilte Genehmigung der Ausstellung von Direkt- und Charterflügen zwischen Großbritannien und dem illegalen Flughafen „Ercan“ im besetzten Gebiet von Tympou auf Zypern klagten.
Die Republik Zypern trat in diesem Anrufungsprozess als Nebenkläger auf.
Mit seinem Urteil lehnte der Richter Wyn Williams die Anrufung ab und nahm so sämtliche Argumente der Regierungen des Vereinigten Königreichs und der Republik Zypern an. Dementsprechend musste  der Verkehrsminister diese Forderung ablehnen, weil:
(a) Das Vereinigte Königreich zur Ablehnung der Forderung der Kläger verpflichtet ist, aufgrund seiner Verpflichtung die Rechte der Republik Zypern, als beteiligte Partei des Chicago- Abkommens für internationale Luftfahrtpolitik („das Abkommen“), zu respektieren.
(b) Das Vereinigte Königreich verpflichtet ist,  die sogenannte „Türkische Republik Nord Zypern“ „TRNZ“, sowie deren  Handlungen, nicht anzuerkennen.
Für die Beurteilung der Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs gegenüber der Republik Zypern gemäß dem Abkommen, beschäftigte sich das Gericht zunächst mit der Auslegung des Begriffs „Souveränität“ in den Artikeln 1 und 2 des Abkommens. Laut dem Urteil des Gerichts, ist der Begriff „Souveränität“, im Rahmen des Abkommens, entsprechend dem internationalen Gewohnheitsrecht zu interpretieren. Daher fordert der Begriff „Souveränität“ weder die Ausübung einer wirksamen Territorialkontrolle, noch setzt er diese voraus.

Unter dieser Auslegung ist das Territorium der Republik Zypern im Sinne des „Abkommens“ die gesamte Insel Zypern. Das Gericht bemerkte zu Beginn des Urteils, dass diese Angelegenheit nicht die zwei britischen Stützpunkte oder deren Territorialgewässer betrifft. Die Republik Zypern besitzt das ausschließliche Recht des Luftraums über ihrem Territorium, d. h. über die gesamte Insel Zypern und ihre Territorialgewässer.
Das Vereinigte Königreich ist verpflichtet, im Rahmen des Abkommens die Rechte der Republik Zypern zu achten. Die Zulassung für die Durchführung von Direkt- oder Charterflügen zwischen Grossbritannien und dem Flughafen „Ercan“ verletzt gemäß Artikel 6 und Artikel 5 des Abkommens die Rechte der Republik Zypern. Gemäß Artikel 10 und 68 des Abkommens, die sich auf die Zollflughäfen der Republik Zypern beziehen, würde die Durchführung von Direktflügen zwischen Grossbritannien und „Ercan“ wiederum ihre Rechte verletzen. Die Rechte der Republik Zypern, die von den oben erwähnten Artikeln des Abkommens herrühren, sind nicht von der Ausübung einer wirksamen Territorialkontrolle der Republik Zypern - als der einzige souveräne Staat auf der Insel - über ihre gesamte Fläche abhängig. Für das Gericht war dies ein äußerst wichtiges Kriterium, das zu den obigen Schlussfolgerungen führte.
Das Gericht lehnte ebenfalls das Argument der Antragsteller ab, dass die Rechte der Republik Zypern gemäß des Abkommens, aufgrund der mangelnden Territorialkontrolle über die besetzten Gebiete hinfällig seien.

Das Gericht kam zu der Schlussfolgerung, dass das Vereinigte Königreich aufgrund seiner internationalen Verpflichtungen gemäß des Abkommens gegen die Achtung der Rechte der Republik Zypern verstoßen würde, falls es einer Gewährung der beantragten Genehmigungen zustimmen würde, und dass allein aufgrund dessen der Fall zum Scheitern verurteilt ist. Das Gericht hielt es weiterhin für richtig seine Grundgedanken zu der zweiten Frage, bezüglich der Nichtanerkennung der so genannten „TRNZ“ und anderer Handlungen dieses nicht anerkannten Gebildes, die zu seinen Schlußfolgerungen geführt haben, aufzuführen.

Die Gerichtsbefunde über die zweite Frage, lassen  sich wie folgt zusammenfassen:
Die Britische Regierung erkennt nur die Republik Zypern als einzigen Staat auf Zypern an. Die Britische Regierung ist juristisch verpflichtet, die so genannte „TRNZ“ aufgrund des internationalen Gewohnheitsrechts sowie des Gründungs- und Sicherheitsabkommens nicht anzuerkennen.
Die Gewährung der beantragten Genehmigungen würde zu einer Anerkennung der Souveränität der so genannten „TRNZ“ und zu einer Neutralisierung der vom Vereinigten Königreich vertretenden Stellung für die Nichtanerkennung der „TRNZ“ führen.
Es sei ein allgemeiner Grundsatz,  dass das Gericht die Handlungen eines nicht anerkannten Gebildes nicht genehmigen kann, wenn dies gegen die außenpolitische oder diplomatische Stellung des Vereinigten Königreichs verstößt. Die Ausnahmen in diesem Bereich sind sehr selten und es werden dadurch meistens alltägliche Angelegenheiten der Bevölkerung geregelt, die als private Angelegenheiten zu betrachten sind. Das Gericht befand, dass die Handlungen der „TRNZ“ bezüglich des internationalen Luftverkehrs nicht dem Bereich der altäglichen 

Angelegenheit der Bevölkerung zuzuordnen sind, sondern „internationalen oder öffentlichen“ Charakter besitzen. Ferner, hat das Gericht darauf hingewiesen, dass die türkischen Zyprioten, die in den nicht kontrollierten Gebieten der Republik wohnhaft sind, die internationalen Flughäfen der Republik nutzen. Aus den Informationen, die dem Gericht vorliegen, geht hervor, dass tausende von Menschen täglich die Übergänge passieren. Die Entfernungen innerhalb der Insel sind relativ kurz, so dass nichts gegen eine Nutzung der Flughäfen in den Gebieten, die von der Regierung der Republik Zypern kontrolliert werden, spricht. Demnach, trifft das Argument der Missgunst gegenüber den Bewohnern der unkontrollierten Gebiete der Insel nicht zu.

Schließlich, würde eine Gewährung der beantragten Genehmigungen einen Bruch der Verpflichtung des Vereinigten Königreichs, die „TRNZ“ nicht anzuerkennen, bedeuten. Die zur Diskussion gestellten Handlungen der nichtanerkannten „TRNZ“ können nicht zu den Ausnahmefällen zählen, bezüglich Handlungen, die alltägliche Angelegenheiten der Bevölkerung in den von den Republik Zypern nicht kontrollierten Gebieten regeln, da es sich hierbei um öffentliche Angelegenheiten handelt. Großbritannien musste auch aus diesem Grunde die Gewährung der beantragten Genehmigungen ablehnen.
Schlussfolgerungen:

Es handelt sich zweifellos um eine besonders wichtige Entscheidung die Souveränitätsrechte der Republik Zypern und die Rechte, die sie im Rahmen des internationalen Rechts für die Abwicklung des Luftverkehrs von und zu ihrem Gebiet betreffend. Zum ersten Mal wurde die Auslegung des Chicago-Abkommens bezüglich der Souveränität der Republik Zypern einem Gerichtsurteil unterzogen und die besonders positiv ausgefallenen Befunde des britischen Gerichts über die Republik Zypern müssen hervorgehoben werden. Die klare Aussage des Gerichts war, dass die Republik Zypern die absolute Souveränität über das gesamte Territorium, sowie die Territorialgewässer besitzt, unabhängig von einer wirksamen Ausübung der Territorialkontrolle. Die Republik Zypern besitzt auch das alleinige Recht über den Luftraum ihres Territoriums. Das Urteil folgt der vor kurzem getroffenen gerichtlichen Entscheidung der Europäischen Gemeinschaften im Fall Apostolides v. Orams, wobei wiederum die Souveränität Zyperns über ihrem gesamten Territorium in einem anderen rechtlichen Rahmen bestätigt wurde.
Gemäß dieser Auslegung des Chicago-Abkommens, wäre eine Gewährung der beantragten Genehmigungen für Direktflüge von und zu dem illegalen Flughafen „Ercan“ durch einen an diesem Abkommen beteiligten Staat, aufgrund der Übertretung der Rechte der Republik Zypern, die von diesem Abkommen herrühren, nicht rechtmäßig. Das Gericht lehnte den Vorschlag der Antragsteller ab, einer Durchführung von Direktflügen entsprechend dem Fall Taiwan zuzustimmen.
Die Bedeutung dieser Entscheidung besteht ebenfalls darin, dass die Verpflichtung Grossbritanniens, die „TRNZ“ aufgrund des internationalen Gewohnheitsrechts und des Gründungs- und Sicherheitsabkommens nicht anzuerkennen, betont wird.  Schließlich ist hierin noch die Pflicht der Gerichte zu unterstreichen,  Handlungen von nicht- anerkannten Gebilden keinerlei Gültigkeit zu verleihen,  es sei denn, solche Handlungen betreffen private Angelegenheiten, die das alltägliche Leben der Bewohner vor Ort regeln. Dem Gerichtsurteil nach, gehören Handlungen, welche die Genehmigung und Durchführung von internationalen Flügen anbetreffen, nicht dieser Kategorie an.
